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B E S C H L U S S V O R L A G E 
 

  Vorlage-Nr.: B 02/0384 

601 - Planung und Bauaufsicht Datum: 02.08.2002 

Bearb. : Herr  Deutenbach Tel.: öffentlich nicht öffentlich 

Az. : 6013 - mö X  
 
Beratungsfolge Sitzungstermin 
 
Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr 05.09.2002 
 
 
Bebauungsplan Nr. 202 - Norderstedt - 1. -nderungGebiet: Hofstelle Steindamm/Schulweghier: a) Be-
handlung des Ergebnisses der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
a) Das Ergebnis der frühzeitigen Bürgerbeteiligung wird zur Kenntnis genommen. Die Behandlung des Ergeb-

nisses der frühzeitigen Bürgerbeteiligung soll entsprechend den Ausführungen im Vermerk des Team Stadt-
planung vom 15.08.2002, der als Anlage 2 dieser Vorlage beigefügt ist, erfolgen. 
 

Auf Grund des § 22 GO waren keine/folgende Ausschussmitglieder/Stadtvertreter von der Beratung und Be-
schlussfassung ausgeschlossen; sie waren weder bei der Beratung noch bei der Abstimmung anwesend: ... 
 
 
 
 
 
 
Haushaltsrelevante Daten: 
 
Haushaltsstelle:  
Haushaltsplan:  
Ausgabe:  
Mittel stehen zur Verfügung:  
  
Folgekosten/Jahr:  
 
Erläuterungen zu den Folgekosten: 
 
 
Sachverhalt 
 
Nach Beschlussfassung der Sadtvertretung in der Sitzung am 29.04.1997 zur Aufstellung der 1. Änderung wurde 
in der Sitzung des APBV am 16.05.2002 zum Änderungsverfahren die Durchführung einer frühzeitigen Bürger-
beteiligung durch öffentlichen Aushang beschlossen. 
 
Nach Bekanntmachung am 29.05.2002 lagen die Planunterlagen vom 17.06. bis 01.07.2002 öffentlich aus. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung gingen 4 Einwendungen von Nachbarn und dem Grundstücksei-
gentümer ein. Die eingegangenen Stellungnahmen sind als Anlage 1 beigefügt. 
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Zu den Einwendungen hat das Team Stadtplanung einen Behandlungsvermerk (Anlage 2) gefertigt. 
 
Die Durchführung einer UVP nach der am 27.07.2001 in Kraft getretenen Änderung des UVP-Gesetzes ist nicht 
erforderlich. 
 
 
 
 
Anlage(n) 

Stellungnahmen 

Behandlungsvermerk 
 


